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ANSTOSSEN SCHWEIZER MONAT 1001 NOVEMBER 2012

FREIE SICHT

Handeln oder diskriminieren?

Das
Berner Stadtparlament (57,5 Prozent Männer) hat mit ei¬

ner Mehrheit von 67 Prozent entschieden: 35 Prozent aller

Führungspositionen der Stadtverwaltung sollen künftig
mit Frauen besetzt werden. Heute sind dies bloss 26 Prozent - also 9

Prozent zu wenig - also sind absolut mehr Frauen einzustellen,
damit sie auch relativ an Gewicht gewinnen.

Kompliziert? Ja, Quoten wirken simpel, doch der Teufel steckt

im Detail. Kritiker behaupten, dass nun auf Jahre hinaus Berner

Spitzenämter nicht mehr durch Männer besetzt werden können,

wenn das ehrgeizige Quotenziel in absehbarer Zeit erreicht werden

soll. Bewirbt sich also ein Mann auf eine Berner Führungsstelle,
heisst es folgerichtig: sorry, falsches Geschlecht.

Was können Verteidiger der Männerrechte dagegen tun? Ganz

einfach: den EU-Beitritt anstreben. Denn in der EU ist die

Benachteiligung von Arbeitnehmern

aufgrund von personenbezogenen

Merkmalen verboten. Quoten wirken simpel,
doch der Teufel

steckt im Detail.

Hierzu gehört auch das

Geschlecht. Eine Besetzungsoder

Beförderungsverweigerung

wegen des «falschen»

Geschlechts wäre im EU-Mit-

glied Schweiz unzulässig. In der Regel. Aber auch nicht immer.

Denn in der Umsetzung der EU-Richtlinie erwiesen sich etwa
die deutschen Juristen als besonders findig. Laut «Antidiskriminierungsgesetz»

ist hier die unterschiedliche Behandlung, zum
Beispiel aufgrund des Geschlechts, dann rechtens, wenn sie dazu

dient, eine bestehende Diskriminierung zu beseitigen. Wenn also

eine systemische Diskriminierung von Frauen nachgewiesen werden

kann, ist eine kompensatorische Diskriminierung von Männern

völlig in Ordnung. Eine bestechende Logik.
Oder doch nicht? Im Hintergrund der Debatte ist das Räuspern

der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus zu vernehmen:

Ist der Schweizer Arbeitsmarkt nicht auch geprägt von einer
systemischen Benachteiligung afrikanischer oder jugoslawischer
Einwanderer? Was also, wenn sich ein serbischer Migrant in Bern für
eine städtische Führungsstelle bewirbt - hat dann die einheimische

Bernerin immer noch Vorrang? Welche systemische Diskriminierung

rechtfertigt dann welche quotenmässige Diskriminierung?

Eines steht jetzt schon fest: Ob Mann oder Frau, die Quote dient

vor allem der Förderung des juristischen Berufsstandes. Nicht zu
beneiden sind dagegen die Richter, die im Dickicht gut gemeinter
Sonderregeln das Rechtsprinzip zu finden haben. Wie die Nadel im
Heuhaufen. Verwunderlich eigentlich, dass die Sozialpolitiker die

Diskriminierung noch nicht als Handlungsfeld entdeckt haben.

Lassen wir uns einen Moment inspirieren - sagen wir von der

Klimapolitik. Hier konkurrieren zwei Politikansätze: Einerseits können

C02-Ausstossquoten definiert werden, die anschliessend in
Form von Zertifikaten unter den Abgasproduzenten versteigert
werden. Andererseits lässt sich aber auch schlicht eine C02-Steuer

erheben, die den Ausstoss für alle Emittenten gleichermassen
verteuert. Die Lehre für die Antidiskriminierungspolitik? Statt im
Einzelfall mühsam Quoten zu definieren, könnte auch eine pauschale

Diskriminierungssteuer erhoben werden, die allen benachteiligten

Bevölkerungsschichten einen kompensatorischen Zustupf
gewährt. Damit kämen zwar nicht mehr Frauen in Führungspositionen,

aber sie würden immerhin genauso viel verdienen wie ihre
männlichen Vorgesetzten. Das wäre ein bisschen wie ein

bedingungsloses Grundeinkommen - nur eben nicht für junge, gesunde,

heterosexuelle, christliche, weisse Männer.

Zu aufwendig? Economiesuisse würde vermutlich den bürokratischen

Aufwand einer solchen Transferregel geissein und mit
einem Referendum drohen. Kein Problem, denn wie beim Klimaschutz

besteht auch im Diskriminierungsschutz die «marktwirtschaftliche»

Alternative eines Zertifikatehandels: Unternehmen, die ihre

Frauenquote übererfüllen, könnten dann Diskriminierungszertifikate
versteigern. Sie erhielten so einen finanziellen Vorteil auf Kosten

der besonders frauenarmen Unternehmen, die das Unterschreiten

der Quote durch den Aufkauf entsprechender Zertifikate kompensieren

müssten. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die

Parteien der Mitte diesen vernünftigen und pragmatischen Lösungsweg

beschreiten. Und so die Wogen im Quotenstreit wieder glätten. <
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